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eın relig1öses Er]ebniıs aut seine Bahn gyekommen el. Wiıe der Katholi-
Z1SMUSs habe Luther seine objektive Erkenntnisquelle; se1l be1
katholischen Kırche Überlieferung und Lehramt, habe Bıbel
und Geschichte. kommt damıiıt einem Ergebnis, das bereits andere
Protestantische Forscher aufgestellt haben. Der alte Luther dachte
reilich anders darüber und nicht völlıg mıt Unrecht, wıe

meınt. hat 1ıne €1 1n Luthers Entwicklung erTolgt;
neben ihr lautfen mehrere andere. Das Trıeben und Hemmungen

reiche eelenleben Luthers, VOID größter Wichtigkeit tTür eine
g1öse und theolog1osche Einstellung, ist iast ganz übergangen. Bel
Luther hat hr noch als be1 anderen Menschen bestimmend auti
seiıne Anschauungen eingewirkt. azu kommt dıe Yanze katholische
und mönchische Vergangenheıt, dıie auch ın ıhren Finflüssen nıcht
genugend berücksichtigt ıst. Der Arbeıt, die bewußt Tast ausschließlich
aut den Quellen auibaut, hätte ıne stärkere Berücksichtigung
bereıts vorhandenen Lıteratur guigetan. Aus der katholischen For-
schung, dıe gerade 1ür dıe Frühentwicklung Luthers entscheidende
Anstöße gCcogCben hat, hätte der VerT. manche Anregung und Rıchtig-
stellung gewinnen können. Die Darstellung VON Luthers kirchenrecht-
lıchen Kenntnissen und seınen geschichtlichen Studien waäare dann
wohl anders ausgefallen. Luthers Tiel über das Papsttum und die
Dekretalen War Tert1 ehe Studien dazu gyemacht hatte. Die Masse
einer Schritften ın lesen entscheidenden Jahren 1eß iıhn ruhiger
Arbeıt Qgar nicht kommen. Irotz mancher Ausstellungen ist B.s
rber wertvoll Un ergebnisreıich. Grısar

Kattenbusch, erdinan Die Doppelschichtigkeit
1n Luthers Kirchenbegri{if. Sonderausgabe aus dem
„Fünften Lutherheit“ (Lutherana der ThStudKrıiıt, mıt er ganzen-
den Ausführungen. 80 (VII 160 Gotha 1928, Leopold Klotz
Ver
Der S1nn der breitangelegten und schwerfällıg geschriebenen Arbeıt

ist in Luthers Lehre VOIl der Kırche, die oift der Undurchsichtigkeit
und des Widerspruches geziehen wird, ıne HNeue beherrschende ınıe
aufzuwelsen, die ıne Reıihe von Gegensatzen begreıiflich macht und
aussöhnt. geht avon AUS, daß nach heutigem Stand der Forschung
Luther längst VOT seinem endgültigen biall VON der katholischen
Kırche einen testen Begrift VO der Kirche als der COMMUNLO Sanctiorum
(i= 7 idelium.) hatte. ach ıhm ist eın und dieselbe Kiırche
siıchtbar durch den Glauben, unsichtbar für dıe natürlıche Vernunit.
eben diıesem enthält Luthers Kirchenbegri1t ein weıteres Gegensatz-
Paal. Die Kirche ist zugleıich bloße COMMUNLO Sanctiorum und ult-
gemeinde. OMMUunL sanctorum ist s1e, indem Ss1€e dıe Gläubigen in der
Gemeinschalit des Gilaubens und der gegenseltigen Li eint.
Glaube entsteht aus dem Wort der Predigt und wiırkt siıch aus
in der Liebe, allem ın der Beihilie ZU: Glauben tür T C AÄAus
der Notwendigkeı der Predigt erg1bt sich die Notwendigkeit der ult-
gemeinde mıt ihr Beamten und Satzungen. Bei aller Betonung des
Inneren, Subjektiven, als Wesensgrund der Kirche, wiıll Luther nach

das Äußere, 1ve, als notwendiges Korrelat. Ist die COMMUNLO
sanctorum die Seele, ist die Kultgemeıinde der Leib der Kirche.

glaubt, daß diese Doppelseıiti keıt manche Schwierigkeiten in Luthers
Äußerungen und Handlungsweise erklärlıch mache, namentlıch seıne
ellung in der rage Kirche und Staat NnNeu beleuchte. In der COMMUNLO
Sanctorum erkannte nıemand eın Kecht Z da galt 1Ur das van-
gelıum; in der äaußeren Orm oteht die Kıirche neben den anderen
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Hıerarchien: Famıilie und Obrigkeıt, gleichberechtigt mıtwirkend und
angewiesen aut deren Hıltfe. betont wiederholt, daß durch diese
Darstellung dıe einheitliche Kirchenidee nıcht durchbrochen werde. ESs
dürite aber doch ıne Q allz Neue Größe eingeführt se1ln, die mehr
ist als die Außenseıite der einen COMLMUNLO SANCLOrum, die dem Ver-
pönien Begrift einer „Anstaltskirche“ bedenklich nahekommt. Als Man-

e] haitet der Arbeıit K.ıs dıe volle Vernachlässigung der Luthers
eıt doch bereıts eıt entwickelten theologischen Literatur der Scho-

lastık über die Kırche jevlel hätte alleın aus der Übersicht
darüber, die Grabmann ın seliner vortreiiflichen chrıitt „Die Lehre
des heiligen TIhomas Von Aquın Von der Kırche als G'otteswerk. Ihre
ellung 1Im thomistischen System und In der Geschichte der mittel-
alterlichen Theologie“ (Regensburg g1bt, Za Verständnis auch
der lutherischen Ideen gewınnen können! Es ist ja richtig, Was in
anderem Zusammenhang sagt, daß Luther den 1 homısmus kaum g..
annn hat Scholastische Ideen kamen trotzdem aul vielerle1 Wegen

ihn heran. bringt gelegentlıch auch Vergleıiche und Werturteile
ZUr katholischen Lehre VONn der Kırche. Sıe siınd nıcht immer glücklich
und richtig. Was über die Stellung des Priestertums innerhalb der
katholischen Gemeinschait sagt, ist ZUuU ndesten ergänzungsbedüritig.
DiIie Ausführungen über dıe katholische Vorstellung VO iımme!]l siınd.
unrichtig. Am Schlusse seiner Darlegungen tejert die Überlegenheit
der protestantischen Idee der Kırche VOor der katholischen. Der katho-
lısche Theologe ird gerade angesichts diıeses Buches, das viel sich
aufhebende, 1e] kaum vereinbarende (jedanken ın Luthers Kirchen-
idee bloßlegt, ersti recht der katholischen Auifassung mit ihren klaren
Linien, die siıch über festen Fundamenten ZUT ichten Ööhe erheben,

1 OM. Grisar
Lındner, Dominiıkus, Der Usus matrımon11. Seine s1itt-

lıche Bewertung iın der katholischen Moraltheologie alter und
eıt 80 (244 ünchen 1929, Kösel Pustet. 5
Das uch hat sıch Un Zıele geseizt, einen UÜberblick über dıe Ent-

wicklung und den Wandel der Anschauungen bez. der Erlaubtheit des
(/SuSs mMmatrımonil geben. Die Kernirage ist Welche Motive (und
entsprechende sachliche Voraussetzungen) müssen gegeben se1in, damıiıt
der Usus matrımoni11 erlaubterweise angestrebt und vollzogen werden
kann? Der Beweggrund der procreanda proles galt VoOoN Anfang a1s
ausreichend; (meıst) auch der reddendi debiti; der W andel der An-
schauungen zeıgt sıch be1 den otıven: sedandae Concuptscentiae
ad evitandum peccatum; solum ad capıendam voluptatem; etiam,
sed AnOoOnNn solum. ad voluptatem capıendam.

Zunächst sıch der Vert kurz mıt der Stellungnahme des
wäare hıer nıcht auch 1 ım 2 beachten? und gewıissen

rigoristischen Anschauungen 1n Jüdıschen und heidnisch-philosophischen
reisen ZUr eit des werdenden Christentums (9—33 Die weıteren
Abschnitte behandeln die Väterzeiıt (33—81), das Mittelalter
(81—1065 (das Frühmuittelalter; das hohe und späatere Mittelalter), die
Neuzeıt (165—22' Behandelt werden die Anschauungen über die
Erlaubtheit des Ehevollzuges 1 allgemeinen; sodann über die Erlaubt-
heıt bestimmten Zeıten tempus menstruation1s, praegnationis, PUr-
gationis ef lactation1s; empus oratıon1s, tempora sacra). Das uch ist
gut geschrıeben und ist ein wertvoller Beitrag ZUr Geschichte der
Moraltheologie. Es ird gezeigt, WI1e sıch gegenüber rigoristischeren
Auffassungen der Vergangenheıit in KeuUueTer eıt die mildere Ansıcht
Bahn gebrochen hat, daß auch das Motiv der oluptas (intra debıitos


